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Erhebung von Entgelten für den Besuch von Kindertagesstätten ab 01.07.2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Verwaltungsausschuss der Stadt Osnabrück hatte Ende März 2020 beschlossen, 
ab dem 01.04.2020 keine Entgelte und Kostenbeiträge mehr für Kindertagesbetreu-
ung in Kindertagesstätten und Kindertagespflege zu erheben. Der Verzicht auf die 
Entgelte sollte bis zur Wiedereröffnung der Betreuungsangebote bestehen. 
 
Seit dem 22.06.2020 können sowohl die Stadt Osnabrück als auch Sie wieder allen 
Kindern eine zumindest eingeschränkte Betreuung anbieten.  
 
Aus diesem Grund hat der Rat der Stadt Osnabrück in seiner Sitzung am 07.07.2020 
beschlossen, die komplette Beitragsbefreiung mit Ablauf des 30.06.2020 zu been-
den und ab dem 01.07.2020 wieder Entgelte zu erheben. 
 
Der Beitrag ist für Betreuungsangebote in Kinderkrippen und altersübergreifenden 
Gruppen (0 Jahre bis Vollendung 3 Lebensjahr), in Kindergartengruppen für die Be-
treuung über 8 Stunden hinaus (3 Jahre bis Einschulung) und in Horten und koope-
rativen Horten (Schulkinder) auf Basis der tatsächlich angebotenen Betreuungsleis-
tungen und für die Inanspruchnahme der Mittagverpflegung zu entrichten.  
 
Nach interner Abstimmung bleiben die aktuellen Beitragsübernahmen nach                 
§ 90 Sozialgesetzbuch VIII für den Monat Juli unverändert bestehen.  Der Ausgleich 
erfolgt über den Betriebskostenzuschuss 2020 nach Prüfung des Verwendungs-
nachweise.  
 
Bitte beachten Sie, dass ab 01.08.2020 eine weitere Änderung der Betreuungsbei-
träge ansteht.  
 
Für weitere Fragen steht Ihnen Ihre zuständige Fachberaterin im Fachdienst Kinder 
zur Verfügung. 



 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Luttmer 
 
 
 
 
 
 
 
 


